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RS OGH 1952/1/21 2Ob856/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1952

Norm

JN §49 Abs2 Z2a

Rechtssatz

Der Unterhaltsanspruch der geschiedenen Gattin gegen die Rechtsnachfolger des Mannes auf Grund eines während

aufrechter Ehe für den Fall der Scheidung errichteten Notariatsaktes ist als gesetzlicher anzusehen und vor dem

Bezirksgericht einzuklagen.
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